Kapitel 4: Europiische Regulierungs- und
Harmonisierungsmoglichkeiten

Aufbauend auf den vorausgegangenen Erkenntnissen der Systematisierung
der nationalen Losungsansitze und unter Berticksichtigung der Uberle-
gungen zur Werbewirkung befasst sich das vierte Kapitel mit moglichen
Regulierungs- und Harmonisierungsvarianten und beinhaltet einen Vor-
schlag fir einheitliche Grundvoraussetzungen auf europiischer Ebene.
So hat die Ausarbeitung illustriert, dass es sich nicht nur um eine staa-
tenibergreifende Problematik handelt und es bislang an differenzierten
europdischen Leitlinien fehlt, sondern die nationale Regulierungspraxis
auch erkennbar von konkretisierten Mafstiben profitiert.

A. Ein grenziiberschreitendes Regulierungssystem — Ausgangslage

Die Regulierung geschlechterdiskriminierender Werbeinhalte in Europa
ist facettenreich. Jede Nation weist eigene Strategien und Besonderheiten
auf. Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen der einzelnen Staaten
hat die Systematisierung der verschiedenen Ansitze demonstriert, dass
nicht nur organisatorische, sondern auch viele inhaltliche Parallelen zwi-
schen den Nationen bestehen. Dies konnte mit den ahnlichen, ungeschrie-
benen Grundwerten sowie mit den allgemeinen europaischen und interna-
tionalen Leitlinien, aus denen der GrofSteil der nationalen Vorschriften
und Kodizes erwachsen ist, zusammenhingen. Insbesondere europiische
Entwicklungen wie etwa die Forderung der Antidiskriminierungspolitik
oder die Forderung der Werbeselbstregulierung haben den Prozess in den
einzelnen Staaten geprigt.'?’4 Weiterhin bildet der ICC-Kodex fir die
Werbeselbstregulierung eine wichtige gemeinsame Basis. So formuliert der
ZAW, dass zwar ,jeder Werbemarkt seine spezifischen Eigenheiten, unter-
schiedliche rechtliche Vorgaben und eigene Historie hat®, jedoch ,die

1274 Zum grundsitzlichen Einfluss europaischer Initiativen siehe Klein, Geschlech-
terverhaltnisse, Geschlechterpolitik und Gleichstellungspolitik in der Europa-
ischen Union, S.7.
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allgemeingltigen Vorstellungen tiber verantwortungsvolle Marktkommu-
nikation mit dem ICC-Kodex weltweit festgeschrieben® sind.1275

Obgleich mit der Vielzahl nationaler Vorschriften zu geschlechterdiskri-
minierender Werbung bereits eine weitreichende Grundlage zur Bekdmp-
fung fraglicher Werbeinhalte existiert, gibt es gleichermaflen noch viele
Aspekte innerhalb der europiischen Regulierungspraxis, die optimierbar
sind. Darunter der Ausbau eines gemeinschaftlichen Losungsansatzes, der
insbesondere in Anbetracht der méglichen Zunahme grenziiberschreiten-
der Werbung wichtig erscheint. Zwar hat die Arbeit auch aufgezeigt, dass
die Gberwiegende Zahl der Werbungen heute auf einzelne Linder und
Kulturen zugeschnitten ist, um Sprachbarrieren oder gar kulturell-beding-
te Fehltritte und Taktlosigkeiten zu vermeiden.'?’¢ Jedoch veranschauli-
chen einige der als Beispiele herangezogenen Werbekampagnen wie etwa
die von Ryanair'?”7 oder die von Yves Saint Laurent'?’8, dass insbesondere
die Modeindustrie, aber auch weitere Sektoren einzelne Werbeanzeigen in
mehreren Staaten unverandert ausstrahlen. Inwieweit sich diese Tendenz
in den kommenden Jahren noch weiter verdichten wird, ist ungewiss. Un-
ter Berticksichtigung der steigenden Popularitit von Marketing auf Insta-
gram, YouTube und Co. ist es allerdings nicht abwegig, dass Unternehmen
kinftig verstirkt auf universell taugliche Werbekonzepte und internationa-
le Werbestrategien setzen werden.

Die Bedeutung mehrstaatlicher Losungsansitze wird durch den generel-
len Harmonisierungstrend im europiischen Werbe- und Verbraucherrecht
belegt.!?”? Gleichwohl existieren bisher weder staatentibergreifende Selbst-
regulierungsvorschriften zu geschlechterdiskriminierenden Werbebildern
noch gemeinsame Leitlinien, die festlegen, welche Geschlechterdarstellun-
gen in der Werbung als problematisch anzuerkennen sind. Die bestehen-
den Ansitze im Europa- und Volkerrecht, ebenso wie die Regelungen
der internationalen und der europdischen Werbeselbstkontrolle beschrin-
ken sich auf allgemeine Prinzipien. So definiert beispielsweise die Charta
der Selbstverantwortung der EASA allein organisatorische und verfahrens-

1275 https://zaw.de/selbstregulierung/internationale-werbeselbstkontrolle/.

1276 Siehe dazu Kapitel 2, C. 111

1277 Siehe Abb. 30, S.281; die Anzeige wurde nicht nur in Spanien, sondern eben-
falls in GrofSbritannien und Schweden geschaltet.

1278 Siehe Abb. 18, S.225; die Anzeige wurde in Deutschland, Grofbritannien und
Frankreich genutzt.

1279 Bernitz/Heide-Jorgensen, Marketing and Advertising Law in a Process of Har-
monisation, S. 28 m. w. N.
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rechtliche Aspekte der Werbeselbstregulierung und enthilt keine inhaltli-
chen Angaben zu konkreten Werbebildern. Ebenso legen die Bestimmun-
gen des ICC-Kodex, die regelmifig als Grundlage fiir effektive Selbstregu-
lierungskodizes herangezogen werden, in Art.2 nur fest, dass Werbung
nicht geschlechterdiskriminierend sein darf. Nichtsdestoweniger bergen
allgemeingultige und konkretere Leitlinien das Potenzial, den Diskrimi-
nierungsschutz im gesamten europaischen Raum zu starken. Insbesondere
ein intensiverer Austausch auf mehrstaatlicher Ebene und die Forderung
des Dialogs tber die Grenzen der einzelnen Nationen hinweg wiirde sich
anbieten, um gemeinsame Standards zu setzen und die Ausgangssituati-
on sowohl fiir Werbetreibende als auch fiir Verbraucher:innen zu verbes-
sern.1280 Bislang ist jedoch unklar, welche Moglichkeiten bestehen und
welche davon realisierbar und zugleich sachdienlich sind.

Schricker und Henning-Bodewig erkennen ein Bediirfnis fiir eine Rege-
lung auf Gemeinschaftsebene.!?$! Dazu fithren sie aus, dass der Schutz
der ethischen Grundwerte traditionell eine Domine der Selbstkontrol-
le sei. Nichtsdestoweniger sei eine gesetzliche Regelung aus ,Griinden
der Rechtssicherheit und der leichteren Handhabbarkeit® vorzugswurdig.
Ebenfalls wiirdigen sie jedoch, dass eine ,erschopfende Beschreibung der
einzelnen Fallgruppen des zu missbilligenden Verhaltens [...] den Rahmen
einer gesetzlichen Regelung sprengen [wiirde]. Dementsprechend schla-
gen sie eine knappe gesetzliche Regelung vor, die mit weiterfithrenden
»Guidelines“, die konkrete Fallgruppen und Verhaltensweise nennen, er-
ganzt wiirde. Thren Regulierungsvorschlag bezeichnen sie als Form der Ko-
Regulierung, in der ,Wettbewerbsrecht und Selbstkontrolle* harmonisch
miteinander verbunden wiaren.!282

1280 Hier kann den Ausfithrungen Pesty’s gefolgt werden, der argumentiert, dass
einheitliche Regulierungsbestimmungen einerseits den Warenverkehr fordern,
da sich die Werbetreibenden nicht um die Unterschiede zwischen den Staa-
ten kiimmern miissten, und andererseits die Kaufentscheidung der Verbrau-
cher:innen erleichtern, da diese sich sicher sein konnten, dass die Werbeinhal-
te einheitlichen Standards unterfallen. Petty, Advertising Law in the United
States and European Union, JPP&M 1997, 2 (11).

1281 Schricker und Henning-Bodewig beziehen sich nicht allein auf geschlechterdis-
kriminierende Werbung, sondern auf unterschiedliche Fallgruppen, die gegen
die Grundwerte der Gemeinschaft verstofSen. Darunter fithren sie als erste Fall-
gruppe Verstofe gegen die Menschenwiirde und Diskriminierung nach Rasse,
Geschlecht oder Nationalitdt auf. Schricker/Henning-Bodewig, Elemente einer
Harmonisierung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in der Europaischen
Union, WRP 2001, 1367 (1397).

1282 Ebenda (1396f.).
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Andere Autoren argumentieren demgegeniiber, dass fiir einen staaten-
libergreifenden Regulierungsansatz einzig die Werbeselbstkontrolle in Be-
tracht kime. Mit dem Hinweis auf das Zusammenwachsen Europas und
der damit einhergehenden Zunahme grenziiberschreitender Werbung for-
derte beispielsweise Beckmann bereits 1991 ein europaweites System der
Werbeselbstdisziplin.!?83 Daraus ergebe sich der Vorteil, dass die Vorge-
hensweise tber die Werbeselbstregulierung keine kompetenzrechtlichen
Schwierigkeiten beinhalte.'?84 Ebenso fihrt Schotthifer aus, dass ein frei-
williges Selbstkontrollsystem als ein ,europaweites allgemeines Instrumen-
tarium der Regelung der Werbung® dienen konnte. Gleichwohl figt er
hinzu, dass eine Vereinheitlichung aufgrund der unterschiedlichen natio-
nalen Rahmenbedingungen und Standards nur schwer zu erreichen sei.!28
Zwar sei mit der Griindung der EASA 1992 ein Grundgerist fiir ein sol-
ches staateniibergreifendes System geschaffen worden. Die Kompetenzen
des europiischen Selbstregulierungsverbandes wiirden sich jedoch auf die
eines ,, Weiterleitungsorgans“ beschrianken. Er spielt durch seine Aussage
darauf an, dass es weder Ziel der EASA ist, eigene europiische Standards
zu setzen noch ein europaisches Entscheidungsgremium zu errichten.
Schotthdfer kritisiert, dass durch die EASA zwar grundsitzlich die Moglich-
keit geschaffen wurde, gegen grenziberschreitende Werbung vorzugehen.
Das gewihlte System wiirdige den grenziiberschreitenden Bezug jedoch in
keiner Weise. Er kommt daher zu dem Schluss, dass ,es selbst in einem
Zeitraum von einigen Generationen mehr als unwahrscheinlich [sei], dass
es gelingt, ein funktionierendes System der freiwilligen Selbstkontrolle der
Werbung [...] auf européischer Basis zu errichten®.1286

Frauenvereinigungen wie etwa die franzdsische Organisation Pépite
Sexiste, die sich gegen geschlechterdiskriminierende Werbung einsetzt,
weisen darauf hin, dass diskriminierende Werbeinhalte und veraltete Ge-
schlechterstereotypen nicht nur ein allgegenwirtiges, sondern ebenso ein

1283 Beckmann,  Werbeselbstdisziplin ~ in  Deutschland ~ und  Europa,
WRP 1991, 702 (703).

1284 Zur Kompetenzverteilung in der Europdischen Union (konkretisiert und pro-
blematisiert am Beispiel der Tabakwerberichtlinie) siehe Knodel, Medien und
Europa, S. 89 f.,, 105; siche auch bereits Kapitel 2, B. 11. 1. a.

1285 Schotthifer, Handbuch des Werberechts in den EG-Staaten, Osterreich,
Schweiz und USA, S. 51 Rn. 154.

1286 Ebenda, S. 51 Rn. 156, S. 52 Rn. 159.
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grenziiberschreitendes Problem seien. Der einzig richtige Losungsansatz
wire mithin ein mehrstaatlicher.!2%”

B. Voriiberlegungen

Bis heute hat sich kaum etwas an den Kompetenzen oder dem Aufga-
benspektrum der EASA gedndert. Sie agiert nach wie vor in erster Linie
als organisatorisches Netzwerk, das zwar verfahrensrechtliche Grundstan-
dards etabliert, die Zusammenarbeit durch den Zusammenschluss fordert
und grenziberschreitende Beschwerden ermdglicht, es jedoch insgesamt
versiumt, neue Entwicklungen zu fordern und einen stirkeren grenziiber-
schreitenden Bezug herzustellen. Beide Modelle, anhand derer laut eige-
nen Angaben der EASA die ,hohen operativen Standards fiir Werbeselbst-
regulierungssysteme“ gewihrleistet werden sollen, stammen von 2004 und
wurden seitdem nicht angepasst oder erginzt.!?$8 Weiterhin werden ge-
meinsame inhaltliche Standards oder eine Bewertungspraxis auf europai-
scher Ebene auch auf dem Gebiet geschlechterdiskriminierender Werbung
aufgrund der ,verschiedenen kulturellen Werte und sozialen Gepflogen-
heiten“ der einzelnen Nationen pauschal abgelehnt.!?%” Mithin stellt sich
die Frage, inwieweit Regulierungs- und Harmonisierungsvarianten in Be-
zug auf geschlechterdiskriminierende Werbung tiberhaupt moglich und
sinnhaltig sind.

I. Mogliche Regulierungskonzepte

Das Ziel einheitlicher Rahmenbedingungen fiir den gesamten europi-
ischen Raum ist erkennbar mit verschiedenen Herausforderungen kon-
frontiert. Zum einen ist ein europaweit funktionierendes Regelungssystem
aufgrund der Komplexitit des Werberechts und des Facettenreichtums der
nationalen Gegebenheiten nur schwer zu erreichen. Zum anderen ergibt
sich aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Hintergriinde in Bezug

1287 Als Konsequenz expandierte die Organisation in viele weitere Staaten, um das
Problem auf einer groferen Fliche anzugehen. Mittlerweile existieren Biiros
in Frankreich, im Vereinigten Konigreich und in Deutschland. Vgl. Duboua-
Lorsch, EURACTIV, 09.09.2020.

1288 https://www.easa-alliance.org/about-easa/what-we-do.

1289 https://www.easa-alliance.org/issues/gender.
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auf einheitliche werberechtliche Bestimmungen und allen voran bei der
Frage der Regulierung geschlechterdiskriminierender Werbeinhalte eine
besondere von Skepsis gepragte Konfliktlage.

Wihrend eine Angleichung der gesetzlichen Vorschriften angesichts
kompetenzrechtlicher Gegebenheiten!?® und angesichts des hohen Kon-
flikepotenzials, das der Thematik innewohnt, kaum vorstellbar ist, kdnn-
te die Werbeselbstregulierung ein geeignetes Mittel zur Bekimpfung ge-
schlechterdiskriminierender Wirtschaftswerbung auf europiischer Ebene
sein. Zumal sich die Werbeselbstregulierung auf nationaler Ebene bereits
in vielen Staaten als Regulierungskonzept bei der Bekimpfung geschlech-
terdiskriminierende Wirtschaftswerbung durchgesetzt hat.

Heute werden rund 97 Prozent der Werbemaflnahmen innerhalb der
Europdischen Union von der Werbeselbstregulierung erfasst.'?! Genauso
ist die besondere Dynamik des Regulierungsgegenstandes ein Argument
fur die Werbeselbstregulierung als taugliches Regulierungsinstrument auf
europdischer und mehrstaatlicher Ebene anzuerkennen, da sie vor allem
durch eine schnellere Entscheidungspraxis sowie flexiblere Anpassungs-
und Anderungsmoglichkeiten iiberzeugt. Insbesondere bei der wiederhol-
ten Abgrenzung sittlicher und moralischer Grenzen, die im Vorhinein
nur schwer definierbar und regelmifig in Zusammenhang mit aktuellen
politischen und sozialen Stromungen zu betrachten sind, ermoglicht es
die Werbeselbstregulierung durch die freiwillige Unterwerfung der Re-
gulierten, auch anstofige Inhalte anzuprangern ohne dadurch ihre Kom-
petenzen zu Uberschreiten.!?? Weiterhin erreicht die Selbstregulierung
aufgrund der Méglichkeit der Beteiligung unterschiedlicher Akteur:innen
zumeist ein hoheres Akzeptanzniveau, welches im Hinblick auf die Viel-
zahl der verschiedenen betroffenen Parteien und Interessengruppen for-
derlich ist. Insbesondere ist die Option, unparteiische Expert:innen auf
dem Gebiet der Geschlechtergleichstellung an dem Regulierungs- und Ent-
scheidungsprozess zu beteiligen, als Vorteil zu werten. Hier ist erneut auf
die Ausfithrungen von Muela-Molina und Perello-Oliver hinzuweisen, die
fir die Akzeptanz der Werbeselbstregulierungspraxis die drei Punkte ,,Of-
fenheit® fir die Kooperation mit unterschiedlichen Expert:innen, ,,Unab-

1290 Siehe dazu bereits Kapitel 2, B. 1. 1.

1291 Deutscher Werberat, Jahrbuch 2021, S. 56.

1292 Lebmann, Werbeselbstkontrolle in Italien und Deutschland,
GRUR 2006, 123 (126): Klein/Kirschner, Werberegulierung in Europa, S.9;
zum Zweck/Ziel der Werbeselbstkontrolle; Puppis, Organisationen der Medi-
enregulierung, S. 32; so auch Ruess/Voigt, Wettbewerbsrechtliche Regelung von
diskriminierenden Werbeaussagen, WRP 2002, 171 (176).
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hangigkeit“ des Entscheidungsgremiums und ,, Transparenz® der Entschei-
dungspraxis nennen.!2%3

Zuletzt ist der Grundsatz zu bertcksichtigen, dass selbstauferlegte Be-
schrinkungen vorrangig gegenutber staatlichen Regulierungsbestimmun-
gen bertcksichtigt werden sollten, wenn ihnen ein vergleichbares Rege-
lungs- und Wirkungspotenzial zukommt.!?* Da die Analyse der natio-
nalen Regulierungssysteme kein zwingend hoheres Schutzniveau durch
Gesetze als durch Selbstregulierungskodizes belegt hat, ist die Werbeselbst-
regulierung zur Erreichung einheitlicher europaischer Grundvoraussetzun-
gen auf dem Gebiet geschlechterdiskriminierender Werbung als angemes-
senes Regulierungskonzept zu bewerten. Weiterhin kann argumentiert
werden, dass die Werbeselbstregulierung auf dem Gebiet geschlechterdis-
kriminierender Werbung nicht nur geeignet, sondern angesichts der Sug-
gestivwirkung der Werbung gleichermaf§en geboten ist.

II. Grenzen eines gemeinschaftlichen Modells

Ungeachtet der Argumente, die fiir einen staatentbergreifenden Losungs-
ansatz auf Ebene der Selbstregulierung sprechen, diirfen die dagegenspre-
chenden Aspekte nicht unberiicksichtigt bleiben. So ist die Einfihrung
eines ,Europiischen Kodexes“ in Bezug auf geschlechterdiskriminierende
Werbeinhalte nicht problemlos méglich. Zum einen bilden die bestehen-
den nationalen Verhaltenskodizes der verschiedenen Selbstkontrollsysteme
bereits unterschiedliche Standards in Bezug auf die Thematik, die nicht
aufler Acht gelassen werden diirfen. Zum anderen spielen die kulturellen
Aspekte und Besonderheiten eine tragende Rolle, so dass sie im Rahmen
einer Vereinheitlichung nicht tbersehen oder gar beeintrichtigt werden
dirfen.

Vielfach werden die vorgebrachten Umstinde explizit als Griinde gegen
eine Vereinheitlichung europiischer Standards angefithrt. So setzt sich
beispielsweise die EASA in erster Linie fiir den Aufbau nationaler Selbstre-
gulierungsbehorden ein und unterstitzt sie durch praktische Hilfe. Erklart
wird die Vorgehensweise mit der Vielzahl staatenspezifischer Besonderhei-
ten, aufgrund derer eine nationale Losung im Ergebnis am effektivsten sei.
Mit der gleichen Begrindung begrenzt die EASA ihre Arbeit auf die natio-

1293 Muela-Molina/Perellé-Oliver, Advertising self-regulation, Communication & So-
ciety 2014, 1 (7).
1294 Skouris, Werbung und Grundrechte in Europa, EuZW 1995, 438 (443).
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nalen Selbstregulierungsstandards und erlésst keinen eigenen Ethik-Kodex.
Sie gibt an, dass nationale Richtlinien die konkreten Gegebenheiten in den
verschiedenen européischen Staaten besser abbilden kénnten.'?*> Zudem
hebt sie in Bezug auf die Werbekodizes hervor, dass sie in Absprache
mit dem jeweiligen lokalen ,,Werbe-Okosystem* entworfen und erlassen
werden. Allein dadurch konne sichergestellt werden, dass sich die relevan-
ten rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Umstande und Rahmen-
bedingungen mit dem Kodex vereinbaren lassen und sich in dessen Vor-
schriften widerspiegeln. Es wird erginzt, dass als gemeinsame Grundlage
aller Kodizes einige bereits existierende Prinzipien ausreichen wiirden,
auf denen die nationalen Kodizes aufbauen kénnten, wie beispielsweise
das Gebot legaler, anstindiger, ehrlicher und wahrheitsgemafer Werbung,
die sich auch in dem Werbekodex der internationalen Handelskammer
wiederfinden liefen.2%¢

Ebenso die ZAW betont, dass es aufgrund der unterschiedlichen Kul-
turen sowie der verschiedenen rechtlichen und wirtschaftlichen Gegeben-
heiten in den einzelnen Staaten keine einheitlichen européischen Verhal-
tensregeln geben konne. So sei jede nationale Werbeselbstkontrolleinrich-
tung selbst dafiir verantwortlich, eigene Kodizes zu verabschieden, die
Einhaltung der Branchenregeln zu kontrollieren und die Beschwerden
zu managen. Um einen europaweiten Grundstandard beim Umgang mit
Verbraucherbeschwerden sicherzustellen, habe die EASA die Charta der
Selbstverantwortung verabschiedet, in der die gemeinsamen Grundsatze
zur Effektivitat der Werbeselbstkontrolle verankert seien.'27

Auch die Staatenanalyse hat — ungeachtet der bestehenden Parallelen —
belegt, dass noch viele Unterschiede zwischen den Werberegulierungssys-
temen existieren, die zu grofen Teilen auf kulturelle Besonderheiten der
einzelnen Staaten zurtickgehen. Dass dies selbst nach den fast 65 Jahren,
die die Europiische Gemeinschaft besteht, noch der Fall ist, legt die
Vermutung nahe, dass es bis zu einem Zusammenwachsen zu einer Kul-
turgemeinschaft ebenso wie bis zu einer Angleichung der europaischen
Regulierungsbestimmungen in Bezug auf geschlechterdiskriminierende
Werbung noch ein weiter Weg ist. Davon ausgehend dirfen einige der
allgemeinen europarechtlichen Prinzipien oder zumindest die ihnen in-
newohnenden Rechtsgedanken auch im Rahmen der Debatte um einen
gemeinsamen Losungsansatz auf Ebene der Werbeselbstregulierung nicht

1295 Klein/Kirschner, Werberegulierung in Europa, S. 24.
1296 https://www.casa-alliance.org/ad-standards/what-are-ad-standards/codes.
1297 https://zaw.de/selbstregulierung/internationale-werbeselbstkontrolle/.
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unbertcksichtigt bleiben. So kdnnte ankntipfend an die kompetenzrecht-
lichen Erwigungen im zweiten Kapitel weiterfiihrend argumentiert wer-
den, dass nicht nur die Darstellung von Geschlechterrollen, sondern auch
die Art und Weise wie geschlechterdiskriminierende Werbung reguliert
wird einen Teil der nationalen Kultur abbildet. Vor dem Hintergrund
des Art. 167 AEUV, der die Kulturhoheit der Mitgliedsstaaten statuiert,
wire sodann die Vielfalt der Werberegulierungssysteme einer Harmoni-
sierung vorzuziehen. Dartber hinaus konnte vorgebracht werden, dass
neben dem Schutz der kulturellen Vielfalt auch der Grundsatz der Sub-
sidiaritat (Art.5 Abs.3 EUV) gegen eine gemeinsame Losung sprechen
konnte. Nach diesem kann die Union in den Bereichen, die nicht in ihre
ausschliefSliche Zustandigkeit fallen, in der Regel nur titig werden, soweit
die Ziele der in Betracht gezogenen Maffnahmen von den Mitgliedstaaten
weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend
verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder
ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind. Folglich
soll die Union nur titig werden, soweit sie in der Lage ist, effizienter zu
handeln als die Mitgliedsstaaten.!?® Da der Umgang mit geschlechterdis-
kriminierender Werbung in den Mitgliedsstaaten jedoch nicht nur bereits
auf nationaler Ebene geregelt ist, sondern hiufig sogar lokale oder regio-
nale Vorschriften existieren, die sich mit der Materie befassen, konnte
der Rechtsgedanke, insbesondere die Schutz- und Abwehrfunktion, des
Art. 5 Abs. 3 EUV einer Vereinheitlichung entgegenstehen.'?” So konnte
argumentiert werden, dass es sowohl an der gebotenen Erforderlichkeit als
auch an einer hdheren Effizienz einer mehrstaatlichen Handlung fehlt.

Daran ankniipfend ist die Frage aufgeworfen, wie diese Uberlegungen den
Erlass eines europdischen Kodex auf Ebene der Werbeselbstregulierung be-
einflussen. Zwar wiirden sich aufgrund der freiwilligen Unterwerfung der
Betroffenen keine ausdricklichen kompetenzrechtlichen Problematiken
ergeben. Gleichwohl ist es, jedenfalls wenn die Werbeselbstregulierung
der nationalen Kultur zugeordnet wiirde, erforderlich, dass ein gemein-
samer Regulierungsvorschlag weder kulturelle Leitbilder noch nationale
Vorschriften oder bestechende Werberegulierungspraktiken unterlauft.!30

1298 Der Grundsatz der Subsidiaritit, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TX
T/?uri=LEGISSUM:ai0017.

1299 Zum Subsidiaritatsprinzip sieche Koch/Kullas, Subsidiaritat nach Lissabon, S. 4.

1300 Es wird stellenweise vertreten, dass der Subsidiarititsgrundsatz bei Selbst- und
Ko-Regulierungsmechanismen in der abgeschwichten Form einer ,Zweck-
dienlichkeitskontrolle“ erfolgt. Siehe Stellungnahme des Europaischen Wirt-
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Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der doch etwas unterschiedlichen
Standards der nationalen Verhaltenskodizes, die sich aus der Staatenanaly-
se und der Systematisierung ergeben haben, konnte folglich hinterfragt
werden, inwieweit sich ein europaischer Kodex auf Ebene der Werbe-
selbstregulierung auf deren Vorgaben und Inhalte beschrinken miisste.
So liegt es nahe, dass ein Losungsvorschlag inhaltlich nicht nur der
Existenz der bestehenden Regelungen Rechnung tragen muss, sondern
kaum tber das hinausgehen kann, was in den einzelnen Staaten bereits
an Bestimmungen existiert. Etwaige selbstregulatorische Harmonisierungs-
varianten wiren mithin inhaltlich auf die bestehenden Grundsitze der
europaischen Lander limitiert. Zudem wiren nur diejenigen Inhalte geeig-
net in einen gemeinsamen Kodex aufgenommen zu werden, die auch
im Staatenvergleich einem allgemeinen Konsens unterliegen. Davon aus-
gehend erscheint es unter Berticksichtigung der Erkenntnisse der Staaten-
analyse naheliegend, dass mogliche Vorschlage nur ein eingeschrinktes
Maf an Abstraktion und Differenziertheit erreichen kénnen. Zumal in der
vorliegenden Abhandlung nur neun Lander und damit bei weitem noch
nicht alle Mitgliedstaaten der EASA'30! auf ihre Verhaltenskodizes und
Regulierungsbestimmungen hin untersucht wurden. Zwar konnten weite
Formulierungen, die sich inhaltlich auf die vergleichbaren Bestimmungen
der Staaten konzentrieren, dieser Problematik entgegentreten. Jedoch wiir-
de sich sodann unter Umstianden kaum ein Mehrwert zu dem ICC-Kodex
oder der Charta der Selbstverantwortung der EASA ergeben, die beide
bereits als Ankerpunkt und Leitlinien dienen.

Die Existenz der teilweise bereits sehr ausdifferenzierten nationalen Be-
stimmungen, die jeweils nicht nur auf die kulturellen Besonderheiten der
einzelnen Mitgliedsstaaten zugeschnitten sind, sondern auch selbst einen
Teil ihrer Kultur darstellen, konnte insofern ein weiterer Grund gegen
eine Vereinheitlichung — auch auf Ebene der Werbeselbstregulierung —
sein. Jedenfalls wiirde eine europdische Losung, die diesem Umstand ge-
recht werden mochte, nur schwer einen hoheren Prazisionsgrad erreichen
als ihn eine Vielzahl der existierenden Regelungen bereits innehaben. Da-
raber hinaus konnte argumentiert werden, dass aufgrund der in vielen
Staaten bereits stark ausgepriagten Regeln zu Geschlechterbildern in der

schafts- und Sozialausschusses zum Thema ,Selbst- und Ko- Regulierung im
EU-Rechtsrahmen®, 04.09.2015, ABI. C 291/29, 4 B), 4. §. a).

1301 26 Werbeselbstregulierungsorganisationen sind Mitglied bei der EASA. Neben
den in der Abhandlung behandelten Organisationen sind viele weitere aus
ganz Europa vertreten. https://www.easa-alliance.org/members/europe.
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Werbung, eine weitere Bestimmung, die festlegt, welche Darstellungen
kritisch zu behandeln sind, wenig hilfreich ist, sofern sie kein hoheres Abs-
traktionsniveau erreicht bzw. nur das wiedergibt, was bereits in anderen
nationalen Kodizes festgeschrieben ist. Insbesondere Nationen wie Grof3-
britannien oder Schweden, in denen die Selbstregulierungsorganisationen
bereits sehr fortschrittliche Richtlinien entwickelt haben, wiirden unmerk-
lich von einem europiischen Verhaltenskodex zu geschlechterdiskriminie-
render Wirtschaftswerbung profitieren. Eine weitere aufgeworfene Proble-
matik liegt mithin in der Frage, inwieweit eine Vereinheitlichung auf
Ebene der Selbstregulierung tberhaupt gewinnbringend wire und sich
gegeniiber den nationalen Regulierungssystemen durchsetzen wirde. So
ist es zweifelhaft, ob die Gremien von Selbstregulierungsinstanzen ihre
Entscheidungen kinftig auf einen europiischen Kodex stiitzen wiirden,
wenn dieser inhaltlich womoglich hinter dem nationalen Kodex zurtick-
bleibt. Hinzukommt, dass Staaten, die nicht tiber eine Werbeselbstregulie-
rungspraxis verfiigen wie etwa Norwegen oder Dianemark von vornerein
keine Bertihrungspunkte mit einem europdischen Kodex auf Ebene der
Werbeselbstregulierung hatten.

III. Bewertung

Die vorausgehenden Uberlegungen zu einem grenziiberschreitenden Re-
gulierungssystem propagieren nicht nur eine europaische Losung auf Ebe-
ne der Selbstregulierung, sondern werfen auch mehrere Fragen zu deren
Zulissigkeit und zu deren Angemessenheit auf. Zum einen geht es dabei
um die vorgebrachten kulturellen, rechtlichen und wirtschaftlichen natio-
nalen Besonderheiten, die weiterfithrende gemeinschaftliche Leitlinien der
Werbeselbstregulierung zu geschlechterdiskriminierenden Werbeinhalten
limitieren konnten. Zum anderen steht die Frage im Raum, ob solche
tiberhaupt vonnoten sind bzw. einen Mehrwert fiir die europédischen Wer-
beregulierungssysteme hatten.

Folgt man den Erwigungen einiger Selbstregulierungsorgane und da-
mit verbundener Organisationen konnte zunachst argumentiert werden,
dass gemeinsame Bestimmungen aufgrund der unterschiedlichen Regulie-
rungsstrategien und ihrer historischen und kulturellen Verwurzelungen,
die heute in Bereichen wie Ethik, Geschmack und Anstand nicht nur von
nationalen Identititen, sondern zunehmend auch innerhalb einzelner Na-
tionen von unterschiedlichen Stromungen geprigt sind, nicht nur schwer
moglich, sondern nahezu illusorisch seien. So bereitet das vielfiltige Mei-
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nungsspektrum zu der Thematik bereits im Rahmen der nationalen Regu-
lierungspraxis Schwierigkeiten. Gleichwohl hat die Systematisierung der
analysierten Nationen dokumentiert, dass bereits viele staateniibergreifen-
de Standards existieren, die man nur in eine Form zu gieffen brauchte, um
einen Ausgangspunkt fir einen gemeinsamen Kodex zu haben.

Die Staatenanalyse hat demonstriert, dass der Grofteil der Nationen die
Werbeselbstregulierung und unverbindliche Verhaltenskodizes als Instru-
mente zur Regulierung geschlechterdiskriminierender Werbung nutzt.
Ebenso hat die Staatenanalyse offengelegt, dass im europdischen Raum
nahezu alle Regulierungssysteme von Prinzipien umrahmt sind, die in su-
pranationalen Gremien oder Konventionen, internationalen Handelsbrau-
chen oder technischen Standardisierungsprozessen verwurzelt sind. Dabei
scheinen die, von den Selbstregulierungsorganen kritisierten, Geschlech-
terbilder in der Werbung weniger voneinander abzuweichen, als stellen-
weise behauptet wird. Vielmehr existieren zwischen den Regelungen,
die bestimmte Geschlechterbilder als geschlechterdiskriminierend und da-
mit als unzuléssig ausweisen, viele Parallelen zwischen den Nationen. Ob-
gleich die einzelnen Bestimmungen en détail variieren mogen, konnten
auf Grundlage der exemplifizierten Staatenauswahl bereits klare Muster
bei der Regulierung geschlechterdiskriminierender Werbung innerhalb
des gesamten europdischen Kulturraums erkannt werden. Umso mehr er-
scheint es nicht vollkommen richtig zu argumentieren, dass ein ,,Europai-
scher Kodex“ aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Gegeben- und
Besonderheiten der Mitgliedsstaaten der EASA unmoglich zu erreichen
ist. Aufgrund der vielen inhaltlichen Parallelen wire es nicht abwegig,
sogar von einem ungeschriebenen ,Europaischen Kodex“ zu sprechen. So
konnten drei Arten von Geschlechterbildern identifiziert werden, die staa-
tentbergreifend als geschlechterdiskriminierend gewertet werden. Dass
davon nicht unbedingt immer dieselben Bilder erfasst werden miissen
und nach wie vor Raum fiir kulturelle Besonderheiten und nationale
Eigenarten in der Bewertungspraxis bleibt, illustriert die Staatenanalyse
ebenfalls. So sind es nicht zwingend die genannten Werbebilder, die im
Rahmen der Bewertung dariber entscheiden, wo die Grenze zwischen Zu-
lassigem und Unzuldssigem verlduft. Vielmehr ist die Einzelfallbewertung
von bestimmten Darstellungsweisen und dem konkreten Bewertungsmaf-
stab geprigt. Den Bedenken, die auf der kulturellen Individualitit der
Staaten beruhen, kann folglich entgegengehalten werden, dass die bereits
existierenden nationalen Vorgaben nicht unterlaufen werden, soweit sich
bei der Formulierung gemeinsamer Verhaltensregeln stets an ihnen orien-
tiert wird. Demnach wiirde sich ein europiischer Losungsvorschlag auf die
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drei skizzierten unzuldssigen Geschlechterbilder beschrinken. Erginzend
bliebe jedoch selbst bei diesen noch Auslegungsspielraum fiir etwaige na-
tionale und kulturelle Aspekte.

Als weiteres Argument kann hinzugefigt werden, dass sich neue Stro-
mungen und Tendenzen in einer globalisierten Welt zunehmend unab-
hiangig von nationalen Grenzen entwickeln und entfalten. Insbesondere
im Mediensektor verschwimmen Kulturen und Trends tber Kontinente
hinweg.1392 Gleichermaflen ist eine Zunahme grenziiberschreitende Wer-
bung im europdischen Kulturraum naheliegend. Daraus folgend bedarf
es keiner weiteren kulturbezogenen Ausnahmemoglichkeiten, sondern sys-
tembildender Strukturen, die zumindest ein gemeinsames Grundgeriist
fiur die Bewertungspraxis schaffen. Gemeinsame europiische Leitlinien
auf Ebene der Werbeselbstkontrolle, die Grundstandards in Bezug auf Ge-
schlechterdarstellungen in der Werbung etablieren, wiirden mithin nicht
gegen kulturelle, rechtliche oder wirtschaftliche Besonderheiten einzelner
Staaten verstoffen. Vielmehr wiirden sie eine wichtige Symbolwirkung fiir
das angestrebte Ziel der Geschlechtergleichstellung im gesamten europi-
ischen Kulturraum ausstrahlen. So kommt es nicht entscheidend darauf
an, ob sich die Vorgaben — die inhaltlich ohnehin mit denen der Lander
parallel laufen wiirden — im Rahmen der Anwendungspraxis gegentiber
den nationalen Bestimmungen durchsetzen. Viel wichtiger ist ihr symbo-
lischer Charakter. Vor diesem Hintergrund ist es gleichermafen unproble-
matisch, ob ein europaischer Kodex in einigen Staaten keinen besonderen
inhaltlichen Mehrwert schafft, wenn er fir Staaten mit weniger detaillier-
ten Kodizes eine belastbare Grundlage darstellt und der Verschriftlichung
eines europdischen Grundkonsenses dient. Im Ergebnis geht es mithin
nicht darum eine staatentbergreifende Idealldsung zu schaffen. Die beste-
henden Vorgaben innerhalb der Werberegulierungssysteme sollen auch
nicht durch eine europiische Losung ersetzt werden. Im Gegenteil ist es
das Ziel diese zu erginzen und durch ihre alleinige Existenz ein Zeichen
gegen Geschlechterdiskriminierung im ganzen europiischen Kulturraum
zu setzen. Allein dadurch kann eine ausreichende Grundlage geschaffen
werden, auf der weitere europiische Bestrebungen auf Ebene der Werbe-
selbstregulierung im Kampf fiir Geschlechtergleichheit aufbauen kénnen.
Der Hauptzweck der Regulierung geschlechterdiskriminierender Wer-
bung sollte es sein, die Vorstellungen und Reflexe von Werbetreibenden

1302 Vgl. Kleinsteuber, Medien und Kommunikation im internationalen Vergleich,
S.78.
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und Werbeschaffenden so zu beeinflussen, dass sie Inhalte hervorbringen,
die Botschaften begiinstigen, die frei von diskriminierenden oder stereo-
typen Geschlechterdarstellungen sind. Gemeinsame Richtlinien konnten
nicht nur Personen im Wirtschafts- und Werbesektor sensibilisieren, son-
dern ebenso das 6ffentliche Bewusstsein in Bezug auf die Thematik verbes-
sern. Erginzend ermoglicht es ein gemeinsamer Kodex, den Austausch
und den Dialog zwischen den Staaten zu férdern und Synergieeffekte
besser zu nutzen. Da die Problematik in vielen Staaten ahnlich gelagert
ist, wire es verfehlt, sich nicht mit den Erfahrungen und Erkenntnissen
anderer Nationen zu beschiftigen oder an gemeinsamen Losungsansitzen
zu arbeiten.!393

C. Regulierungsvorschlag auf europdischer Ebene

Obgleich die vorausgegangenen Erwigungen die Moglichkeit einer grenz-
tiberschreitenden, europaischen Losung in vielerlei Hinsicht einschranken,
bleibt hinreichend Raum, um zumindest einheitliche Grundvoraussetzun-
gen aufzustellen, die als Leitfaden fir die nationale Bewertung von Ge-
schlechterbildern herangezogen werden konnten.

I. Erweiterte europiische Werbeselbstregulierung

Nach der aktuellen Ausgestaltung der EASA, die in erster Linie in der ad-
ministrativen Losung grenziiberschreitender Sachverhalte besteht, konnen
keine europaischen Werbeselbstregulierungsstandards erreicht werden. Al-
lein eine Umgestaltung der EASA, die Erweiterung ihrer Kompetenzen
oder zumindest der Erlass eines europaischen Kodexes, der die nationalen
Bestimmungen und die Bewertungspraxis in den Mitgliedsstaaten ergin-
zen, konnten einem gemeinschaftlichen Modell dienen.3%4

Das Aufstellen neuer Leitlinien, die den allgemeinen europaischen Kon-
sens zu geschlechterdiskriminierender Werbung erstmalig verschriftlichen
wirden, wire ein erster Schritt fiir grenziiberschreitende Grundstandards.

1303 Ahnlich ebenda, S. 95.

1304 Dazu auch Inés Pérez, die fiir das europdische Projekt Siamura, das sich gegen
sexistische Werbung richtet, arbeitet und forscht, vgl. https://www.curopapress
.es/epsocial/noticia-solo-tres-casos-publicidad-sexista-llegado-tribunales-espana
-20160216165203.html.
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Eine Prizisierung der unzulissigen Werbebilder wiirde die Abgrenzung
zwischen lediglich geschmacklosen Motiven und solchen, die geschlech-
terdiskriminierend und damit unzuldssig sind, erleichtern. Nichtsdesto-
trotz muss bertcksichtigt werden, dass die Staatenanalyse und die Syste-
matisierung veranschaulicht haben, dass keine allumfassende Definition
geschlechterdiskriminierender Werbung existiert und aufgrund der Dyna-
mik des Bewertungsmafistabs auch nicht existieren kann. Gleichermaflen
haben die Erwagungen zu den Grenzen einer gemeinsamen Losung nahe-
gelegt, dass eine solche sich auf bereits existierende und konsensfihige
Inhalte beschrinken muss, um nicht gegen allgemeine europarechtliche
Rechtsgedanken zu verstoffen. Daraus ist zu folgern, dass es angemessen
wire, Fallgruppen mit Indiz-Wirkung zu bilden, die sich an den bereits
bestehenden Kriterien der nationalen Regelungen orientieren. Die Bewer-
tung einzelner Werbebilder wiirde dadurch weiterhin den einzelnen Na-
tionen obliegen, so dass nationale und insbesondere kulturelle Besonder-
heiten wie Humor, Asthetik und soziale Stromungen nach wie vor bertick-
sichtigt werden konnen, ohne gegen die staatentbergreifenden Bestim-
mungen zu verstoen. So koénnte die Einfihrung eines europaischen Leit-
fadens zu geschlechterdiskriminierender Werbung dem Ausbau gemeinsa-
mer, europdischer Selbstregulierungsstandards dienen ohne bestehende,
moglicherweise kulturell verankerte, Vorschriften zu torpedieren.

II. Europdischer Leitfaden fiir die Bewertung
geschlechterdiskriminierender Werbung

1. Rechtsnatur

Ziel des Leitfadens ist es, das Grundverstaindnis und den Grundkon-
sens der EASA und ihrer Mitglieder, insbesondere der beteiligten natio-
nalen Selbstregulierungsinstitutionen, zu geschlechterdiskriminierender
Werbung abzubilden. Seine Vorgaben kénnen von den werbetreibenden
Unternehmen und Agenturen als Orientierungshilfe sowie im Rahmen
der Beschwerde- und Bewertungspraxis zu geschlechterdiskriminierenden
Werbeinhalten herangezogen werden. Privatpersonen konnen sich ebenso
wie Werberite an den statuierten Prinzipien ausrichten. Insgesamt ist es
der Zweck des Leitfadens, eine einheitliche Anwendungspraxis zu fordern
und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, ohne einen obligatorischen Cha-
rakter zu entfalten, der zu stark in die nationale Staatenpraxis eingreift.
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Eine Verdringung nationaler Bestimmungen oder die absolute Anglei-
chung der Werberegulierungspraxis wird ausdricklich nicht angestrebt.

2. Ausgestaltung

Das gewihlte Format des Leitfadens befasst sich ausschlieSlich mit in-
haltlichen Kriterien geschlechterdiskriminierender Werbung. Sie sind als
Fallgruppen gestaltet, die auf den Erkenntnissen der Systematisierung
ebenso wie auf einigen Erwigungen und Annahmen zur Werbewirkung
aufbauen. Sie sind weder abschlieflend noch absolut, sondern beschranken
sich auf die Fallgruppen, die bereits in den tiberwiegenden Mitgliedsstaa-
ten der EASA existieren. Wohlgemerkt handelt es sich um einen ersten
Entwurf dessen, wie eine Anndherung an einen gemeinschaftlichen Lo-
sungsansatz aussehen konnte. Da dieser in Anbetracht der nach wie vor
bestehenden Unterschiede zwischen den Staaten auslegungsfihig bleiben
muss, beschrankt er sich auf die inhaltlichen Merkmale von unzulissigen
Geschlechterbildern. Bewusst wurde nur diese Komponente und nicht
die Darstellungsweise oder der Bewertungsmafistab aufgenommen, welche
nach den Erkenntnissen der Staatenanalyse noch wesentlich stirker von
nationalen und kulturellen Besonderheiten gepragt sind. Weiterhin ist
zu beriicksichtigen, dass den nachfolgenden Vorschlagen fiir Fallgruppen
allein eine Indizwirkung zukommt. Damit bleibt die Einzelfallbewertung
jeder Nation vorbehalten.

3. Anwendung und Durchsetzung

Die Fallgruppen des Leitfadens dienen idealerweise als Ergidnzung zu
den bestehenden nationalen Bestimmungen zu Geschlechterbildern in der
Werbung. Gleichwohl kénnen sie auch als Grundlage gewihlt werden,
wenn noch keine hinreichenden Vorgaben zum Themenfeld existieren.
Ziel ist es weder, die nationalen Bestimmungen zu ersetzen, noch zu einer
vollkommen neuen Bewertungspraxis zu fithren. Vielmehr sind die Fall-
gruppen des Leitfadens als erster Schritt zu gemeinsamen Standards bei
der Bekdmpfung geschlechterdiskriminierender Werbung zu qualifizieren,
auf dem ein verstirkter Austausch und Diskurs zwischen den Beteiligten
aufbauen kann. Eine Durchsetzungsmdglichkeit gibt es — reprasentativ fir
die Werbeselbstregulierung — nicht. Jedoch bietet der gemeinschaftliche
Aspekt einen Grund mehr fiir Werbetreibende ebenso wie fiir Werbera-
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te, sich an die Bestimmungen zu halten oder sich zumindest an ihnen
zu orientieren. Insgesamt ist es das vorrangige Ziel des Leitfadens eine
Symbolwirkung zu schaffen und dadurch den Diskriminierungsschutz im
gesamten europdischen Kulturraum zu starken.

4. Inhalt - Fallgruppen geschlechterdiskriminierender Werbung

Aus der Systematisierung der Staatenanalyse gehen drei verschiedene Ar-
ten von Geschlechterbildern hervor, die als Indiz fiir eine Geschlechterdis-
kriminierung gewertet werden koénnen.

a. Menschenwiirdeverletzende Darstellungen

Die erste Fallgruppe bilden Geschlechterdarstellungen, die gegen die Wiir-
de des Menschen verstoffen. Sie sind als engster Kern des Unzulissigen
anzuerkennen. Darunter konnen verschiedene Arten von Werbebildern
fallen. In der Regel sind Darstellungen umfasst, die ein Geschlecht ernied-
rigen oder demiitigen. Insbesondere, wenn durch Gewalt oder Dominanz-
gebaren ein fremdbestimmtes Handeln impliziert wird, ist eine geschlech-
terdiskriminierende Werbung durch die Verletzung der Menschenwiirde
naheliegend.

b. Darstellungen des (nackten) Korpers oder Korperteils als Objekt ohne
jeglichen Produktbezug

Werbung mit einem pornographischen Charakter wird bereits in einer
Vielzahl der Rechtsordnungen verboten. Dariiber hinaus existieren jedoch
auch unzihlige weitere Werbebilder, die mit nackten oder leicht bekleide-
ten Frauen- und Mannerkorpern oder Korperteilen werben. Uberwiegend
stehen die Abbildungen in keinem Bezug zum beworbenen Produkt. Der
Korper oder das Korperteil dient mithin einzig als ,verschonerndes Bei-
werk®. Damit werden die abgebildeten Frauen und Ménner oder ihre Kor-
perteile als bloe Objekte benutzt, die nach Belieben zu kommerziellen
und verkaufsférdernden Zwecken eingesetzt werden. Als zweite Fallgrup-
pe sind solche Werbebilder anzuerkennen, die nackte oder leicht beklei-
dete Frauen- und Minner oder einzelne Korperteile abbilden, ohne dass
jeglicher Bezug zum Produkt besteht.
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C. Regulierungsvorschlag auf europdischer Ebene

c. Ungleichheit der Geschlechter, Geschlechterrollen und
Geschlechterstereotypen

Geschlechterdarstellungen, die die Ungleichheit der Geschlechter impli-
zieren, koénnen geschlechterdiskriminierend sein. Dabei kann sich ein
geschlechtsbezogenes Uber-/Unterordnungsverhaltnis durch verschiedene
Arten von Geschlechterbildern ausdriicken. Insbesondere wenn Werbe-
kampagnen Geschlechterrollen oder Geschlechterstereotypen nutzen, ist
ein besonderes Maf§ an Vorsicht geboten. Zwar sind sie nicht zwangslaufig
geschlechterdiskriminierend. Jedoch dringt ein Grofteil der Werbebilder,
vor allem wenn sie stark verzerrte oder veraltete Lebensrealititen wider-
spiegeln, die Frau in eine untergeordnete Rolle und impliziert ein hierar-
chisches Geschlechterverhaltnis. Insbesondere bei Werbekampagnen, die
sich an Heranwachsende richten oder sie besonders ansprechen, ist ange-
sichts der kommunikations- und sozialpsychologischen Erkenntnisse der
Werbewirkungsforschung ein besonderes Augenmerk auf die Darstellun-
gen zu legen.

365



https://doi.org/10.5771/9783748913177-348
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Ein grenzüberschreitendes Regulierungssystem – Ausgangslage
	B. Vorüberlegungen
	I. Mögliche Regulierungskonzepte
	II. Grenzen eines gemeinschaftlichen Modells
	III. Bewertung

	C. Regulierungsvorschlag auf europäischer Ebene
	I. Erweiterte europäische Werbeselbstregulierung
	II. Europäischer Leitfaden für die Bewertung geschlechterdiskriminierender Werbung
	1. Rechtsnatur
	2. Ausgestaltung
	3. Anwendung und Durchsetzung
	4. Inhalt – Fallgruppen geschlechterdiskriminierender Werbung
	a. Menschenwürdeverletzende Darstellungen
	b. Darstellungen des (nackten) Körpers oder Körperteils als Objekt ohne jeglichen Produktbezug
	c. Ungleichheit der Geschlechter, Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen




